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Vorschulische Sprachförderung für 

Kinder 18 Monate vor der Einschulung

§55 SchulG sowie §§1 und 5 KitaFöG

Aufforderung zur Teilnahme an 

Sprachstandsfeststellungen durch das 

Schulamt (18 Monat vor der Einschulung) 

– Sprachstandsfeststellung durch 

regionales Sprachberaterteam

Verpflichtende 

Teilnahme an der 

25stündigen 

Sprachförderung

Besuch einer Kita –

Förderung in der Kita 

durch die Erzieher*innen

Kinder, die keine Einrichtungen der 

Jugendhilfe besuchen

Spezielle Sprachförderung 

nötig



Vorschulische Sprachförderung für 

Kinder 18 Monate vor der Einschulung

§55 SchulG sowie §§1 und 5 KitaFöG

Kinder in Einrichtungen der 

Jugendhilfe (Kita)

Sprachstandserhebung mit 

Quasta bzw. Lerndoku im 

vorletzten/letzten Kitajahr

durch Erzieher*innen

Keine 

Förderung 

nötig

Verpflichtende Teilnahme an 

Sprachfördermaßnahmen in 

der Kita (Erzieher*innen  

fördern)

Aufforderung zur Teilnahme an 

Sprachstandsfeststellungen durch das 

Schulamt (18 Monat vor der Einschulung) 

– Sprachstandsfeststellung durch 

regionales Sprachberaterteam

Verpflichtende 

Teilnahme an der 

25stündigen 

Sprachförderung

Besuch einer Kita –

Förderung in der Kita 

durch die Erzieher*innen

Förderung 

nötig

Kinder, die keine Einrichtungen der 

Jugendhilfe besuchen

Keine 

Förderung 

nötig

Spezielle Sprachförderung 

nötig


